
A b s e n d e r :

Interfraktionell im Stadtbezirksrat 322 20-14319
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Sporthalle der Grundschule Veltenhof
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
15.09.2020

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (Entscheidung) 15.09.2020 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
Der Stadtbezirksrat Veltenhof/Rühme fasst aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung:

 „Sanierung der Sporthalle der GS Veltenhof: Wie geht es weiter?“
 (20-14101-01) 

folgenden Beschluss:

1. Die Verwaltung wird gebeten kein Geld in die Sanierung der Sporthalle zu 
investieren. Ausnahmen dürfen nur erfolgen, wenn ein Bedarf an kurzfristig 
zwingend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen besteht, um eine Nutzung der 
Halle – auch in Teilen – zu ermöglichen.

2. Um sowohl den Bedarf der Grundschule als auch dem Vereinssport gerecht zu 
werden, wird die Verwaltung gebeten, kurzfristig zu prüfen und zu entscheiden, ob 
generell zukünftig eine 1- oder 2 – Feld Sporthalle in Veltenhof benötigt wird. Der 
Bedarf der Schule, als auch des/der Sportverein/e aus Nachbarstadtteilen, sollte 
berücksichtigt werden.

3. Da für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs an der Grundschule Veltenhof noch 
kein Zeitplan festgelegt wurde und um Einschränkungen während des Ausbaus zum 
Ganztagsbetrieb zu verhindern, hier insbesondere eine längere Bauzeit, wird die 
Verwaltung gebeten, zu prüfen, ob der Ersatzneubau einer Sporthalle zeitlich 
unabhängig, aber vor dem Ausbau zum Ganztagsbetrieb der Schule, sinnvoller auf 
dem Grundstück Dreisch (siehe Anhang) erfolgen könnte.

 
gez.

Degering-Hilscher

Sachverhalt:
keine

Anlage/n:
Lageplan
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Sporthalle Veltenhof

Mögliche Objektfläche „Dreisch“ 
- Ersatzneubau Sporthalle Veltenhof -

Die genannte Fläche (Grandplatz) ist 
dem TVE Veltenhof e.V. per 
Erbbaupachtvertrag seit Jahren seitens 
der Stadt Braunschweig zur Verfügung 
gestellt worden.
Aufgrund einer geringen Nutzung 
dieser Fläche durch den Sportverein, 
soll diese als mögliche Objektfläche 
“Ersatzneubau“ in Betracht gezogen 
werden.    

Grundriss exemplarisch

Erstellt: Carsten Degering-Hilscher                                15.09.2020 
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